
Zeitschrift: Zeitschrift für Sozialhilfe : ZESO

Herausgeber: Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe SKOS

Band: 120 (2023)

Heft: 4

Artikel: Unter dem sozialen Existenzminimum

Autor: Böhme, Marcus / Gonon, Anna / Nadai, Eva

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-1049965

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 27.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-1049965
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Unter dem sozialen
Existenzminimum

FORSCHUNG Die Sozialhilfe verfolgt das Ziel, ein soziales Existenzminimum zu

gewähren. Eine laufende Studie der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW zu

den Praktiken der Erschliessung und Verwendung von Wohlfahrtsressourcen durch

armutsbetroffene Haushalte zeigt, dass Sozialhilfebeziehende auf die Nutzung
weiterer Unterstützungsangebote angewiesen sind.

Mit der Pandemie tauchten sie plötzlich in
der medialen Berichterstattung auf, so, als

hätte es sie zuvor nie gegeben: die langen
Schlangen vor den Lebensmittelabgaben
für Armutsbetroffene. In die Schlagzeilen

gerieten vor allem Sans-Papiers sowie

Migrantinnen und Migranten mit unsicherem

Aufenthaltsstatus, die keinen Zugang
zur Sozialhilfe haben oder durch den Bezug
ihren Aufenthaltsstatus gefährden würden.

Untersuchungen aus Genf und Zürich

zeigen nun, dass auch die Nutzung von
Lebensmittelabgaben durch Sozialhilfebeziehende

kein Randphänomen darstellt. Die
laufende Studie der FHNW zu den

Existenzsicherungsstrategien von Armutsbetroffenen

(vgl. Kasten) beobachtet, dass

Sozialhilfebeziehende — ebenso wie AHV-/
IV-Rentnerinnen und -Rentner mit Ergän-

zungsleistungen - Lebensmittelabgaben
wie «Tischlein deck dich» oder die
Caritas-Märkte nutzen. Nicht selten erhalten sie

den entsprechenden Tipp und den
erforderlichen Ausweis für den Bezug vom
Sozialamt. Die Nutzung solcher Hilfsangebote
erfolgt jedoch nicht unbedingt aus einer
Situation des Hungers heraus. Vielmehr geht
es den Betroffenen darum, die aus ihrer
Sicht zu knapp bemessenen Mittel zu
strecken und dank Einsparungen bei Lebensmitteln

andere Ausgaben decken zu können.

Mit Secondhand-Bekleidung, Lebensmitteln

aus Caritas Läden, können von der Sozialhilfe

unterstützte Personen Kosten sparen.
FOTO: SHUTTERSTOCK

Das soziale Existenzminimum
Nach den Richtlinien der SKOS soll die
Sozialhilfe das soziale Existenzminimum
decken und «eine bescheidene und
menschenwürdige Lebensführung mit sozialer

Teilhabe» ermöglichen. Die Studienteilnehmenden

beschreiben die materiellen

Leistungen hingegen klar als ungenügend. Eine
Alleinerziehende bringt aufden Punkt, was
auch andere befragte Sozialhilfebeziehende

empfinden: «Man kann sich nichts leisten,

man existiert halt einfach.» 2005 hat die
SKOS den Grundbedarf für den Lebensunterhalt

(GBL) gesenkt. Dieser hat erst 2023
wieder das Niveau vor der Kürzung erreicht.

Das SKOS-GBL-Monitoring zeigt zudem,
dass der empfohlene GBL in fünfKantonen
(bzw. ab 1.1. 2024 in vier) unterschritten
wird und die Ausgestaltung einzelner

Leistungen keiner einheitlichen Praxis folgt.
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Aktuell wird die Lage der Betroffenen

durch eine spürbar hohe Inflationsrate
erschwert. Wenn der Mietzins über den
(vielerorts zu tiefen) Limiten liegt, geben einige
der Befragten an, Mittel aus dem Grundbedarf

zur Deckung der Wohnkosten verwenden

zu müssen. Kritisch äussern sich die
interviewten Sozialhilfebeziehenden zu den

situationsbedingten Leistungen: Sie erleben

die Regelungen als intransparent und
die Anwendung als willkürlich. Bei Befragten,

die ein unregelmässiges Erwerbseinkommen

haben, ergeben sich Schwankungen

im ausbezahlten Unterstützungsbetrag,
die mangels Reserven nicht aufgefangen
werden können.

«Existieren» mit Sozialhilfe
Eine wesentliche Entlastung angesichts

knapper Mittel stellt die Nutzung von
Gratisangeboten des «sekundären

Distributionssystems» dar. Damit wird ein
spendenbasiertes System der Verteilung von
überschüssigen Grundgütern an Armutsbetroffene

bezeichnet - in erster Linie Lebensmittel,

aber auch Kleidung. Bei dieser Form
der Wohltätigkeit haben die Nutzerinnen

und Nutzer kaum eine Wahl, sondern müssen

akzeptieren, was man ihnen gibt.
Ansonsten ist vor allem striktes Sparen und
Verzichten angesagt. Dabei sprengen genau
diejenigen Aktivitäten das Budget, die der
sozialen Teilhabe dienen, wie Hobbys,

Ausgang, Einladungen und Ähnliches.

Die Befragten versuchen, fehlende

situationsbedingte Leistungen der Sozialhilfe
durch punktuelle Unterstützungsangebote
von Hilfswerken zu ersetzen. Das kann für
die Betroffenen jedoch heikel sein, weil die

Unterstützung durch Hilfswerke oder
Familie sowie Erwerbseinkommen vom
Sozialdienst als Einnahmen behandelt werden,
die Kürzungen des Grundbedarfs zur Folge
haben können. Bei den befragten
Sozialhilfebeziehenden erzeugen dies und die damit

einhergehenden Kontrollen das Gefühl,
dem Teufelskreis nicht entkommen zu können,

wie eine erwerbstätige Sozialhilfebezü-

gerin schildert: «Das Sozialamt hält einen ja

eigentlich so fest, wenn mir das immer

abgezogen wird.» Die SKOS-Richtlinien
sehen zwar je nach Anstellungsgrad
Einkommensfreibeträge von 400 bis 700 Franken

vor. Keine der befragten Personen hatte
aber Freibeträge in diesen Grössenordnun-

gen. Eine Verbesserung der materiellen
Situation scheint den Befragten deshalb nur
möglich, wenn man die Regeln bricht und
z. B. Geschenke nicht deklariert.

Sich durchschlagen ohne Sozialhilfe
Die Ablehnung von strikter Kontrolle und

Bevormundung ist - mehr noch als Scham

oder bürokratische Prozeduren - ein
wesentlicher Grund, weshalb einige Working
Poor unter den Befragten auf die Beantra¬

gung von Sozialhilfe verzichten. Sie werden
ferner durch die Rückerstattungspflicht
abgeschreckt, welche die OECD in einem

Ländervergleich bereits 1999 als «archaische

Besonderheit» des Schweizer Systems
bezeichnete.

Einige von ihnen nutzen Lebensmittelabgaben

oder den Caritas-Markt. Der
Verzicht auf Sozialhilfe bedeutet jedoch, dass

man vollkommen aufsich allein gestellt ist,
wie eine Studienteilnehmerin beklagt: «Ich

bin alleinerziehend, ich bin nicht auf dem
Sozialamt. Man wird ja nicht belohnt,
bekommt keine Unterstützung, sei es jetzt
Verbilligung wegen des blöden
Fernsehempfangs oder irgendetwas.» Punktuelle

Unterstützung für finanzielle Notfälle, z. B.

grössere Rechnungen, versuchen die Working

Poor über Hilfswerke oder ihr persönliches

Netz zu erhalten.

Soziales Existenzminimum zwischen
Anspruch und Realität
Working Poor ohne Sozialhilfe haben mehr
Freiheiten bezüglich Einkommen und
Lebensgestaltung. Sie bezahlen dies aber mit
erhöhter Unsicherheit. Bei Sozialhilfebeziehenden

hängt viel von der tatsächlich ihrer
individuellen Lage angepassten Handhabung

situationsbedingter Leistungen ab. In
jedem Fall gilt, wie die Situation der befragten

Sozialhilfebeziehenden zeigt: Die
Sozialhilfe kann das Ziel der Sicherung des sozialen

Existenzminimums häufig nicht
verwirklichen.

Marcus Böhme, Anna Gonon, Prof. Eva Nadai

Hochschule für Soziale Arbeit FHNW

EXISTENZSICHERUNGSSTRATEGIEN VON

ARMUTSBETROFFENEN

Der Beitrag beruht auf einer laufenden qualitativen Studie zu den Praktiken der

Erschliessung und Verwendung von Wohlfahrtsressourcen durch armutsbetroffene

Haushalte, durchgeführt an der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW.

Die Stichprobe umfasst 40 Haushalte, darunter 11 Haushalte, die Sozialhilfe

beziehen, 13 Haushalte, die von AHV oder IV mit oder ohne Ergänzungsleistungen

leben, sowie 16 Working-Poor-Haushalte. Die Haushalte werden über einen

Zeitraum von zwei bis drei Jahren dreimal befragt; zusätzlich werden Daten zu

Einnahmen und Ausgaben erhoben.

Mehr Informationen: https://data.snf.ch/grants/grant/20P572
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Kinder in der Sozialhilfe in
den Fokus nehmen
Bieler Tagung, 21. März 2024

Anmeldung bis 04. März 2024

Kinder brauchen einen guten Start ins Leben. Aber nicht alle haben

die gleichen Startchancen. Ein Drittel der Personen, die Sozialhilfe

beziehen, sind Kinder und Jugendliche. Insgesamt sind in der

Schweiz mehr als 130 000 Kinder von Armut betroffen. Es ist bekannt,

dass Kinder, die in Armut aufwachsen, nicht die gleichen Chancen

haben und somit Armut häufig von einer Generation an die nächste

weitergegeben wird. Armutsprävention als Auftrag der Sozialhilfe

muss daher die Kinder besser berücksichtigen. Wie kann die

Sozialberatung das erfüllen? Welche Unterstützung benötigen die Kinder?

Welche Angebote sind effektiv? An der Bieler Tagung 2024 werden

Ihnen Beratungs-, und Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder in

schwierigen Lebenslagen präsentiert.

Programm und Anmeldungen unter www.skos.ch/veranstaltungen

Dieter Widmer

Fachkurs
Sozialversicherungen.
27. Februar bis 26. März 2024, dienstags,
in Bern an zentraler Lage.

Aktualisieren und vertiefen Sie Ihr Fachwissen über die Leistungen und
Anspruchsvoraussetzungen der Sozialversicherungen!

Modul 1: Invalidenversicherung (2 Tage)
Modul 2: Berufliche Vorsorge und Ergänzungsleistungen
Modul 3: Krankentaggeld, Unfallversicherung, Koordination
Modul 4: Arbeitslosenversicherung, Überbrückungsleistung, Familienzulagen

Der Fachkurs Sozialversicherungen ist von einem hohen Praxisbezug geprägt.
Dazu gehört auch die Möglichkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
eigene Fälle einzubringen.
Kursgeld: CFIF1500 (inkl. der im Oktober 2023 erschienene 14. Auflage des
Buches «Die Sozialversicherung in der Schweiz»)

dieter-widmer.ch
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